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bon etheblidjem ©influh finb, fo ftnbet für btefen Steil ber
Arbeit neue Vereinbarung ftatt auf ber VafiS, bajg bie 2J?e^r=

ober SJÎinberarbeit im SSerbältniä ber IBertragSpreife in S3e=

rehnung fommt.
5. gür alle Seiftungen, welche in ben ber ©ingabe gu

©runde liegenben Sßlänen ober ber Vefhreibung ober ben

Vlufteroorlagen triebt enthalten finb unb im Verlaufe ber

Ausfüllung »erlangt toerben, ift befonbere SSerftänbigung bor»
behalten.

6. SîoHeftibeingaben bon VerufSgenoffen, bie auS bem
©runbe erfolgen, um bie Gräfte ber einheimifhen 33erufSleute
gufammengufaffen unb durch eine richtige ArbeitSoerteilung
bie Konfurrengfähigfeit mit auswärtigen Unternehmern su
fiebern, finb befonberer Söerücfftd&tigung roiirbig.

dem Auftraggeber bleibt babet immer baS Siecht gewahrt,
ein ober mehrere Vtitglieber ber SfoHeftiöität nach feiner 2öaf)l
als haftbar für bie gange Arbeit gu erflären unb feinen Ver»
lehr lediglich auf biefelben gu befepränfen. — Sffienn bie fo
Vegeihncten fid) biefer Verantmortlihfeit nicht unterziehen
Wollen, fo braucht bie KoEeftioeingabe nicht weiter berücffih*
tigt p werben.

7. die ©inheitSpreife beS VoranfcplageS finb ben Kon»
ïurrenten nicht befannt p geben. AbfWgerungen nach ftatt-
gehabter ©iöffr.ung ber ©ingabe finb unftatthaft. diejenigen
Angebote finb abguweifen, welche IßreiSanfäfce enthalten, beren

Vetrag mit bem Sßerte ber üeilangten Seiftung ober Sieferung
in offenbarem 1'c'ijperbältniS ftebt, beren AuffteEung baher
entweber auf UnfenntniS ber ©ache ober auf Seichtfertfgfeit
beruhen muh.

den Offerenten ift auf ihr Verlangen nach erfolgter Ver»
gebung ©elegenheit p geben, bon ben Slefultaten ber Kon»

furreng ©inficht gu nehmen. 3ft feine annehmbare Offerte
eingegangen, fo foH in ber Siegel nochmalige AuSfhreibnng
fta.ifinben.

8. der Unternehmer ift bei feinen VceiSanfähen in bem

©inne behaftet, bah bom VertragSabfhluffe an feine Aen»

berungec mehr ftattfinben (Art. 4 oorbehalten).
9. 23or Veginn ber Arbeit ober Sieferung ift eine in

paffendem Verhältnis pc Slatur berfelben unb ber babei p
üermenbenben Vlaterialien ftehenbe Sleal- ober fßerfonalfarttion
gu leiften. ©ine Slealfaution ift an einem fiebern drittorte
p hinterlegen unb eS bleibt bem deponenten ber 3tnSgenuh
gewahrt. Kautionen in barem Selbe finb nach bem QmSfuhe
ber ©paifaffaeinlagen ber ft. gallifcheu Kantonalbauf. gu ber*

Sinfen.
die Kaution bient als Sicherung für richiige Anbanb--

nähme ber Arbeit, bertragSmähige görberutig unb VoEenbung
berfelben unb für ihre §altbarfeit währenb ber üertragSmäfjtg
feftgefefcten §aftfrift beS Unternehmers.

10. 3rür Material, weldjeS für Porgefdjriebene Arbeiten
bereit geftellt ober gar fdjon »erarbeitet ift unb infolge Unter-
laffung jener Arbeiten nicht gur Verwendung fommt, ift an*
gemeffene ©ntfhäbigung gu leiften.

11. die Vegahlung ber Arbeiten ober Siefernngen foH,
wenn folche PertragSmäfgig geförbert werben, in ber Siegel
bis gu 90 Vrogent beS jeweiligen SßerteS ratenweife aefcheheu.

der Sliftbetrag foE nach erfolgter Abrechnung fofort auSbe»

Zahlt Werben.

die Abrechnung foil nah Vollendung ber Arbeit ober

Sieferung fo rafdj als immer möglich bereinigt werben. 3m
allgemeinen foil babei bie jÇrift bon gmei Vlonaten nicht über»

fhritten werben; nur bei gang grofgen unb fompligierten
Vauteu darf fie bis auf drei SJlonate fteigen.

12. daglohnarbeiten unb bagu gehörige SJlaterialliefernngen
finb täglich gegenfeitig gu fontroEieren. @ie foUen monatlih
fertig abgerehnet und beglichen werben.

Serfmttb^toefen.
Il)urgauifd)er kantonaler Çanbwerfcr« unb ©ewerbe-

Perein. die ©onntag ben 18. bieS abgehaltene Verfammlung

bon delegierten ber bereinigten fantonalen £anbwerfer= unb
©ewerbebereine genehmigte in erfter Sinie bie ihr non ber
bisherigen VororiSfeftion VifdjofSgeE borgelegten Siehnungen.
©obann wurde als nähfter Vorort Kreuglingen beftimmt,
wofelbft auch die 1895er SehrlingSprüfung abgehalten Werben
foE. ferner pflihtete bie Verfammlung ber Vtotion beS

§rn. dr. Vlerf, für bie SehrlingSprüfungen eine leitende
Kommiffton gu ernennen, bei, unb es würbe biefe befteHt
aus ben Herren 3. Stueff in fjrauenfelb, Vogt=®ut in Arbon
unb Ardjiteft ©eifert in Kreuglingen. diefer Kommiffton
werben als ©rfahmänner beigegeben bie Herren Vlafhinen»
tecfjnifer §örni in granenfelb unb Vlehanifer ©auter in
©rmatingen. die neu fonftituierte Kotniffion würbe mit bem
Vfanbat betraut, ein begügliheS Slegnlatib auSguarbeiten
unb baSfelbe bann einer fpäteren Verfammlung gur ©enehmi»
gung borgulegen. der §anbwerfer» unb ©ewerbeöerein
SJlüUheim ift einftimmig als jüngfteS ©lieb in ben fantonalen
Verband aufgenommen Worben.

der SJtünhner Snnutig her 23au>, SJiaurer-, «Stein»

mt|» unb 55«nimermeifter ift es gelungen, für ihre Vliiglieber
mit ber dranSpoit unb UnfaBoeifiherungS=AftiengefeEfhaft
3ürih eine Vereinbarung abgufhliefjen, laut Weihet die»

felben gegen haftpfühtige gäüe in ihrem Vetriebe gu einem
feljr mäßigen SMmienfafce Perfihert find. Selber finb bie
©efahren, weihe den VetriebSunternehmer bei porfommenben
Unfällen hauptfählih tu pefuniärer Vegiehung treffen fönnen,
Ptel gu wenig befannt unb beachtet, unter Umftänben fönnen
fie ben boDftänbigen Stuin herbeiführen. @5 fteht gu hoffen,
bafe auf baS Vorgehen ber 3nnung weitere Korporationen
aufmerffam werben unb in ähnlicher, gefhloffener SBeife bor»
gehend, erreichen, waS bem einzelnen be', ber jejjtgen großen
Velaftuny beS ©emerbcS durch bie beftehenben geftfeliheit
Verfidjerungen oft faum mehr gu leiften möglich ift, nämlih
fih gegen ©höben gu fhufcen, beren folgen unabfehbare
fein fönnen. („VI. 31. 31.")

®leftroted)mid)e föunbfäüu.
©leïtrijitâtswtrf SUthorf. der Sanbrat hat bem ®e»

meinberat oon Altborf bie Kongeffion erteilt für Venuhung
ber SBafferfrüfte beS ©hähenbaheS gum Vetriebe einer

©trafgenbahn Altborf'glüelen und A!tborf=Vahnftation, fowie
gur ©inführung ber elftrifhen Veleuhtung unb ber Kraft»
abgäbe an inbuftrieUe ©tabliffemente.

Serfàtebeneê.
S^mcijct*. SnnheêauSftcïïung in ©enf 1896. Von

ber ©rrichtung beS geplanten Tour d'alimentation muh
auS Vlangel an Kapital Umgang genommen werben. @S

ift bloh ber dritte deil ber erforderlichen ©urr.me gufammen»

gefomtnen.

©huictj. §oteIinduftrie. 2ßa3 bie SSerte anbelangt,
bie in ben bem gfrembenoerfehi bleuenden .jjotelgefhäften
angelegt find, fo haben bie im Sffiinter 1893/94 bei ben

Vlitgliebern beS ©hweijerifhen §otelieröereinS angefteHten

©rhebungen ergeben, bah bie 3mmobilien fih auf 373
SJlilliouen, bie Vlobilien (3nöentar) auf 113 VliEionen,
bie Vorräte auf über 9 VliUionen granfen belaufen, total
494,353,000 fjr., alfo beinahe eine halbe VltEiarbe.

die gfirhcttfhe Kunftgewerbefhule ift in ben Sleubau

am SanbeSmufeum (Vlapfpig, längs ber Simmat) übergefrebelt,

wo fie fih uun in ben herrlichen Släumen prächtig auSbehnen

fann.
©egen neunhundert Söafferwerle, beftehen im Kanton

3ürih- ®a beren 3ahl aoh fortwährend wädjft, Wirb eS

wahtfhefulih notwendig werben, einen eigenen StegierungS»

ingénieur gu beren Veaufficfjtigung angufteüen. demfelben
wäre eöentueE jebenfaES auh die Vehanblung ber ©efuhe
um Sleuanlage ober Veränderung bon SBafferwerfen gugewiefen.''
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von erheblichem Einfluß sind, so findet für diesen Teil der
Arbeit neue Vereinbarung statt auf der Basis, daß die Mehr-
oder Minderarbeit im Verhältnis der Vertragspreise in Be-
rechuung kommt.

5. Für alle Leistungen, welche in den der Eingabe zu
Grunde liegenden Plänen oder der Beschreibung oder den

Mustervorlagen nicht enthalten sind und im Verlaufe der

Ausfühlung verlang: werden, ist besondere Verständigung vor-
behalten.

6. Kollektiveingaben von Berufsgenossen, die aus dem
Grunde erfolgen, um die Kräfte der einheimischen Berufsleute
zusammenzufassen und durch eine richtige Arbeitsverteilung
die Konkurrenzfähigkeit mit auswärtigen Unternehmern zu
sichern, sind besonderer Berücksichtigung würdig.

Dem Auftraggeber bleibt dabei immer das Recht gewahrt,
ein oder mehrere Mitglieder der Kollektivität nach seiner Wahl
als haftbar für die ganze Arbeit zu erklären und seinen Ver-
kehr lediglich auf dieselben zu beschränken. — Wenn die so

Bezeichneten sich dieser Verantwortlichkeit nicht unterziehen
wollen, so braucht die Kollekliveingabe nicht weiter berücksich-

tigt zu werden.
7. Die Einheitspreise des Voranschlages sind den Kon-

kurrenten nicht bekannt zu geben. Abstfigerungen nach statt-
gehabter Eröffnung der Eingabe sind unstatthaft. Diejenigen
Angebote sind abzuweisen, welche Preisansätze enthalten, deren

Betrag mit dem Werte der verlangten Leistung oder Lieferung
in offenbarem Mißverhältnis steht, deren Aufstellung daher
entweder auf Unkenntnis der Sache oder auf Leichtfertigkeit
beruhen muß.

Den Offerenten ist auf ihr Verlangen nach erfolgter Ver-
gebung Gelegenheit zu geben, von den Resultaten der Kon-
kurrenz Einsicht zu nehmen. Ist keine annehmbare Offerte
eingegangen, so soll in der Regel nochmalige Ausschreibung
sta «finden.

8. Dcr Unternehmer ist bei seinen Preisansätzen in dem

Sinne behaftet, daß vom Vertragsabschlüsse an keine Aen-
derunxe i mcdr stallfinden (Art. à vorbehalten).

9. Vor Beginn der Arbeit oder Lieferung ist eine in
passendem Verhältnis zur Natur derselben und der dabei zu
verwendenden Materialien stehende Real- oder Personalkantion
zu leisten. Eine Realkaution ist an einem sichern Drittorte
zu hinterlegen und es bleibt dem Deponenten der Zinsgenuß
gewahrt. Kautionen in barem Gelde sind nach dem Zinsfuße
der Spaikassaeinlagen der st. gallischen Kantonalbank zu ver-
Zinsen.

Die Kaution dient als Sicherung für richnge Anhand-
nähme der Arbeit, vertragsmäßige Förderung und Vollendung
derselben und für ihre Haltbarkeit während der vertragsmäßig
festgesetzten Hafifrist des Unternehmers.

10. Für Material, welches für vorgeschriebene Arbeiten
bereit gestellt oder gar schon verarbeitet ist und infolge Unter-
lassung jener Arbeiten nicht zur Verwendung kommt, ist an-
gemessene Entschädigung zu leisten.

11. Die Bezahlung der Arbeiten oder Lieferungen soll,
wenn solche vertragsmäßig gefördert weiden, in der Regel
bis zu 90 Prozent des jeweiligen Wertes ratenweise geschehen.

Der Restbetrag soll nach erfolgter Abrechnung sofort ausbe-
zahlt werden.

Die Abrechnung soll nach Vollendung der Arbeit oder

Lieferung so rasch als immer möglich bereinigt werden. Im
allgemeinen soll dabei die Frist von zwei Monaten nicht über-
schritten werden; nur bei ganz großen und komplizierten
Bauten darf sie bis auf drei Monate steigen.

12. Taglohnarbeiten und dazu gehörige Materiallieferungen
find täglich gegenseitig zu kontrollieren. Sie sollen monatlich
fertig abgerechnet und beglichen werden.

Verbandswesen.
Thurgauischer Kantonaler Handwerker- und Gewerbe-

verein. Die Sonntag den 18. dies abgehaltene Versammlung

von Delegierten der vereinigten kantonalen Handwerker- und
Gewerbevereine genehmigte in erster Linie die ihr von der
bisherigen Vorortssektion Bischofszell vorgelegten Rechnungen.
Sodann wurde als nächster Vorort Kreuzlingen bestimmt,
woselbst auch die 1895er Lehrlingsprüfung abgehalten werden
soll. Ferner pflichtete die Versammlung der Motion des

Hrn. Dr. Merk, für die Lehrlingsprüfungen eine leitende
Kommisston zu ernennen, bei, und es wurde diese bestellt
aus den Herren I. Rueff in Frauenfeld, Vogt-Gut in Arbon
und Architekt Seifert in Kreuzlingen. Dieser Kommission
werden als Ersatzmänner beigegeben die Herren Maschinen-
techniker Hörni in Frauenfeld und Mechaniker Sauter in
Ermatingen. Die neu konstituierte Komission wurde mit dem
Mandat betraut, ein bezügliches Regulativ auszuarbeiten
und dasselbe dann einer späteren Versammlung zur Genehmi-
gung vorzulegen. Der Handwerker- und Gewerbeverein
Müllheim ist einstimmig als jüngstes Glied in den kantonalen
Verband aufgenommen worden.

Der Münchner Innung der Bau-, Maurer-, Stein-
Metz- und Zimmermeistcr ist es gelungen, für ihre Mitglieder
mit der Transpott- und Unfallversicherungs-Aktiengescllschaft
Zürich eine Vereinbarung abzuschließen, laut welcher die-
selben gegen haftpflichtige Fälle in ihrem Betriebe zu einem
sehr mäßigen Prämiensatze versichert sind. Leider sind die
Gefahren, welche den Betriebsunternehmer bei vorkommenden
Unfällen hauptsächlich in pekuniärer Beziehung treffen können,
viel zu wenig bekannt und beachtet, unter Umständen können
sie den vollständigen Ruin herbeiführen. Es steht zu hoffen,
daß auf das Vorgehen der Innung weitere Korporationen
aufmerksam werden und in ähnlicher, geschlossener Weise vor-
gehend, erreichen, was dem einzelnen bei der jetzigen großen
Belastung des Gewerbes durch die bestehenden gesetzlichen

Versicherungen oft kaum mehr zu leisten möglich ist, nämlich
sich gegen Schäden zu schützen, deren Folgen unabsehbare
sein können. („M. N. N.")

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk Altdorf. Der Landrat hat dem Ge-

meinderat von Altdorf die Konzession erteilt für Benutzung
der Wasserkräfte des Schächenbaches zum Betriebe einer

Straßenbahn Altdorf-Flüelen und Altdorf-Bahnstation, sowie

zur Einführung der elkirischen Beleuchtung und der Kraft-
abgäbe an industrielle Etablissemente.

Verschiedenes.
Schweizer. Landesausstellung in Genf 1896. Von

der Errichtung des geplanten Mour à'alimsàtroir muß
aus Mangel an Kapital Umgang genommen werden. Es
ist bloß der dritte Teil der erforderlichen Summe zusammen-
gekommen.

Schweiz. Hotelindustrie. Was die Werte anbelangt,
die in den dem Fremdenverkehr dienenden Hotelgeschäften

angelegt sind, so haben die im Winter 1893/94 bei den

Mitgliedern des Schweizerischen Hoteliervereins angestellten

Erhebungen ergeben, daß die Immobilien sich auf 373
Millionen, die Mobilien (Inventar) auf 113 Millionen,
die Vorräte auf über 9 Millionen Franken belaufen, total
494,353,000 Fr>, also beinahe eine halbe Milliarde.

Die zürcherische Kunstgewerbeschule ist in den Neubau

am Landesmuseum (Platzspitz, längs der Limmat) übergesiedelt,

wo sie sich nun in den herrlichen Räumen prächtig ausdehnen

kann.
Gegen neunhundert Wasserwerke bestehen im Kanton

Zürich. Da deren Zahl noch fortwährend wächst, wird es

wahrscheinlich notwendig werden, einen eigenen Regierungs-
ingénieur zu deren Beaufsichtigung anzustellen. Demselben
wäre eventuell jedenfalls auch die Behandlung der Gesuche

um Neuanlage oder Veränderung von Wasserwecken zugewiesen.-.'
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